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Uber Unterricht in Gesetzes- und Verfassungskunde auf der
Stufe der Volksschule.

Yon H. Huber.

Wenn wir die Resultate der nun bereits 16 Jahre lang bestehenden
Rekrutenpriifungen durchgehen, so muss uns beim ersten Blick auf die-
selben auffallen, dass die Noten in der Vaterlandskunde (umfassend Geo-
graphie, Geschichte und Verfassungskunde unseres Vaterlandes) im Durch-
schnitt denjenigen in Lesen, Rechnen und Aufsatz nachstehen, und zwar
weit nachstehen, und wenn wir den Priifungen selbst beiwohnen, so
machen wir die betriibende Beobachtung, dass die Leistungen speziell in
Verfassungskunde meistens hochst ungeniigend sind.

Es muss diese Tatsache zwar nicht besonders befremden, denn wo
haben die nunmehrigen Rekruten, die kiinftigen Referendumsbiirger, als
ehemalige Schiiler Gelegenheit gehabt, in die Elemente dieses Wissens
eingefiihrt zu weirden? Vielmehr dringt sich uns die Frage auf, wie
der Staat, der Bund, eigentlich dazu komme, seine zukiinftigen Biirger
in einem nicht obligatorischen Fache zu priifen, in einem Fache, das in
den meisten Schulen unseres Vaterlandes iiberhaupt nicht gepflegt wird,
ohne sich der Pflicht bewusst zu werden, dafiir zu sorgen, dass alle
Schiiler, nicht bloss diejenigen, welche allfillig spéter noch eine Fort-
bildungsschule besuchen, iiber Verfassungskunde etwelche Belehrung und
Aufklirung erhalten. Wenn der Staat so sehr die Notwendigkeit fiihlt,
dass unsere jungen Leute Kenntnisse in Vaterlandskunde haben sollten,
warum sinnt er nicht auf Mittel und Wege, jedem Schiiler etwas in
dieser Disziplin zu bieten, und wenn er damit nur soviel erreichte, dass
das Interesse fiir politische Tagesfragen in der Jugend geweckt wiirde?
Diese ungeniigenden Noten, die schon so oft die Runde durch unsere
Tagesblitter genommen, haben der Lehrerschaft schon viel Schaden zu-
gefiigt, und unsere Schule hat deshalb schon manchen ungerecht-
fertigten Yorwurf hinnehmen miissen, da man ernten will, wo man nicht
gesiet hat. _

Schweiz. pidagog. Zeltschrift. 1893, 6
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Wohl hat Herr Bundesrat Droz vor einigen Jahren einen verdankens-

werten ersten Schritt in dieser Beziehung gewagt, indem er einen fiir
die Schule berechneten Leitfaden iiber Verfassungskunde herausgab. Aber
was niitzt ein Lehrmittel, wenn es nicht gebraucht wird, oder nicht
gebraucht werden kann, da die Institutionen, die notwendigen Bedingungen
fehlen, unter denen es beniitzt werden konnte? Wenn der Bund in den
letzten Jahren das Militirwesen wie ein Kleinod hegt und pflegt und
jihrlich iiber 30 Millionen Franken, im Durchschnitt téglich iiber
80,000 Fr., dem Kriegsmoloch in den Rachen wirft, sollte es ihm wohl
auch moglich sein, fiir unsere schweizerische Schule ein Mehreres zu
tun, sei es auf dem Wege der Freiwilligkeit durch Verabreichung
grosserer Beitrige an diejenigen freiwilligen Schulen (Fortbildungs-, ge-
werbliche Schulen u. s. w.), die sich bestreben, unserer Jungmannschaft
etwas mehr als das im Schulartikel verlangte geniigende Minimum zu
bieten, sei es, gestiitzt auf den Art. 27, der nun bereits 19 Jahre seiner
Verwirklichung harrt, durch Erlassung verbindlicher Vorschriften, welche
den Boden fiir eine schweizerische Volksschule ebnen wiirden.
' Ein zeitgemisses, energisches Wort in dieser Beziehung hat die
Schweiz. Lehrerzeitung vom 25. Juli 1891 bei Anlass der Besprechung
der Ergebnisse der Rekrutenpriifungen von 1890 gesprochen, indem sie
dort sagt: |

»Ein Staat, der seinen Biirgern das Recht der Initiative in die Hand
gibt, hat die erhohte Pflicht, fiir eine allgemeine Biirgerbildung zu
sorgen. Wir hoffen, der Zeit nicht mehr ferne zu stehen, da der Bund
aus der doch nur mehr passiven Rolle heraustritt, welche er gegenwirtig
dieser Aufgabe gegeniiber einnimmt.....

»Gereicht es einem republikanischen Staat mit Referendum und
Initiative zur Ehre, wenn der vierte Teil seiner jungen Biirger (1890
24 9/v) aus der Vaterlandskunde sozusagen nichts weiss? Ist es Zufall,
dass im Kanton Tessin von 100 Rekruten im Herbst 1890 deren 54
in der Vaterlandskunde sehr schlechte Leistungen (d. h. Note 4 oder 5)
aufwiesen; dass dieser Prozentsatz in einzelnen Bezirken dieses Kantons
auf 60 (Mendrisio), 63 (Bellinzona und Blenio), ja 85! {Riviera) anstieg?
Wenn die Viter des Landes angesichts dieser Zahlen, angesichts der
Verhiltnisse im Tessin der Volks- und Biirgerbildung gegeniiber noch
linger stumm und tatenlos zuschauen sollten, so ist es fiirwahr an der
Zeit, dass die Feier des 600jihrigen Bestandes unserer Eidgenossenschaft
sie daran erinnere, dass es neben Zoll-, Eisenbahn- und Banknotenfragen
fiir die Bundesbehorden auch noch andere Aufgaben gibt, und dass unter
diesen eine der ersten und fiirnehmsten ist die Fiirsorge fiir die Aus-
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bildlung und Ausriistung der Biirger, denen die Zukunft unseres
Staates anvertraut ist.“

Im Nachfolgenden soll vorerst die Rede sein von der Notwen-
digkeit des Unterrichts in Verfassungskunde und hierauf von der Metho-
disirung des Lehrstoffes und den damit im Zusammenhang stehenden
weiteren Fragen. :

153

Jeder Staat, insbesondere aber ein republikanischer, wo die Gesetz-
gebung, die Regierung, die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit in die
Hand des Volkes gelegt ist, wo der Biirger die grosstmogliche Freiheit
geniesst, wo demselben mit dem 20. Jahre das Recht und die Pflicht
wird, iiber die wichtigsten Gesetze abzustimmen, die Beamten und Re-
gierungsrite zu wihlen, iiberhaupt bestimmend auf die gedeihliche Ent-
wicklung des offentlichen Lebens, auf Wohl und Weh des Vaterlandes
einzuwirken, muss, wenn diese Titigkeit des Biirgers eine segensreiche,
fiir das Gedeihen des Vaterlandes forderliche sein soll, es sich zur Pflicht,
zur ernsten Pflicht machen, sowohl den jungen Leuten, als auch den
angehenden Jinglingen ihrem Alter und ihrer Fassungskraft entsprechende
Kenntnisse der vaterlindischen Institutionen und Einsicht in den Orga-
nismus der Behdorden und ihrer Funktionen, ihrer Rechte und Pflichten
beizubringen, damit die einstigen Biirger Klarheit iiber das innere Leben
des Staates erhalten und befihigt werden, ihre politischen Rechte mit
Verstindnis auszuiiben und die mannigfaltigen Fragen, welche im offent-
lichen Leben an sie herantreten, mit klarem Blick zu erfassen und zu
wiirdigen. Diese Forderung wird sogar in monarchischen Staaten anerkannt.
In dem Entwurfe der Grundziige eines Unterrichtsgesetzes in Osterreich
finden wir den Passus: ,Wo das Volk zur Teilnahme an der Gesetz-
gebung berechtigt ist, da darf keine Anstrengung und kein Opfer gescheut
werden, um allen den Unterricht zu geben, ohne welchen dieses Recht
ein Widerspruch wire.“ Wie viel mehr gilt ein solcher Mahnruf einer
Republik, wo die Rechte und Freiheiten der Biirger noch viel weit-
gehender, die Ausiibung derselben von viel grosserer Tragweite sind!

Wir erachten es daher als unsere Pflicht, bei jeder Gelegenheit im
Unterricht dahin zu wirken, dass das Volk sich dieser Rechte und Frei-
heiten, aber auch der grossen Verantwortung, der bedeutungsschweren
Pflicht bei Wahlen und Abstimmungen bewusst werde. Noch ist dieses
Pflichtgefiihl in unserm Volk nicht in geniigender Weise entwickelt, nicht
immer ist die notwendige Gewissenhaftigkeit vorhanden, weil eben der
Einblick in die grosse Tragweite der Abstimmung, das ruhige, objektive
Urteil iiber die Bediirfnisse des Staates, iiber die politischen und sozialen
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Fragen fehlt. Dass dem so ist, beweist uns die immer noch grosse Zahl
der Stimmzeddel, die leer zur Urne wandern, die manchmal mit fana-
tischem Eifer betriebenen leidenschaftlichen Agitationen vor wichtigen
Abstimmungen, denen immer noch viele Unselbstéindige zum Opfer fallen.

Um solchen politischen Ubelstinden zu steuern, sollten wir Lehrer
friihe, schon auf der Stufe der Primarschule, da diese alle Schiiler um-
fasst, durch anschauliche Entwicklung der wichtigsten Gesetzesbestim-
mungen das selbstéindige Denken der Schiiler in solchen Fragen fordern
und den Grund legen zu einer klaren, pflichtgetreuen, zielbewussten
Uberzeugung in offentlichen Dingen. Denn sachlich, ohne Vorurteil
priifende Minner, nicht Puppen, nicht Missleitete, haben wir notwendig,
wenn das Vaterland gedeihen, wenn die Republik ihre ehrenvolle Stelle
inmitten michtiger Monarchien behaupten soll. Der Wihler muss Spreu
vom Weizen unterscheiden konnen!

Die Notwendigkeit der Aufkldrung iiber staatliche Einrichtungen
hat man iibrigens schon im Altertum erkannt. Bei den Juden, die be-
kanntlich in ihrer Geschichte sehr bewandert waren, hatte der Vater die
Pflicht, seinen Kindern die Geschichte des Volkes zu erzihlen, und in
den Synagogen geschah das Gleiche den Erwachsenen gegeniiber. Schon
Moses verlangt Kenntnis staatlicher Einrichtungen. ,Die Perser betrach-
teten, als sie ein grosses Volk geworden waren, die Bildung zum Staa ts-
birger als den Endzweck der Erziehung,“ sagt Dittes, Schule der
Pidagogik, p. 794. Die Erziehung des freien Griechen zum Staatsbiirger
ist, besonders in Athen und Sparta, eine so bekannte Tatsache, dass es
geniigt, diese anzudeuten. Bei den Romern musste in ihrer Bliitezeit
jeder heranwachsende freie Biirger das Zwdlftafelgesetz auswendig wissen.
Die Bewerber um ein 6ffentliches Staatsamt hatten, wenn sie Gehor beim
stimmberechtigten Volke erlangen wollten, einen sehr grossen Teil ihrer
Ausbildung darauf zu verwenden, staatliche Fragen in volkstiimlicher
Weise offentlich besprechen zu kénnen. Den Knaben war Gelegenheit
geboten, den Reden und Verhandlungen im Senate beizuwohnen. In
England verschmihen es die hochsten Beamten nicht, das Volk durch
offentliche Reden politisch aufzukliren. In den Schulen hat schon seit
Jahren die Gesetzeskunde Eingang gefunden. Auch in Italien, Schweden,
Norwegen — mag es auch in genannten Staaten in dieser oder jenmer
padagogischen Hinsicht nicht gerade glinzend stehen — hat man schon
seit lingerer Zeit dafiir Sorge getragen, dass die Schuljugend mit den
wichtigsten Bestimmungen der Verfassung bekannt gemacht werde.
Frankreich, unsere Schwesterrepublik, ist nach dieser Seite ganz besonders
weit gegangen, da nach dem von der Republik unterm 22. Mérz 1882
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erlassenen Schulgesetz der sogenannte biirgerliche Moralunterricht in der
franzosischen Volksschule die erste Stelle einnimmt. ,Durch diesen
Unterricht, der schon im ersten Schuljahr zu beginnen hat, will man die
Schulkinder einerseits mit dem Verfassungsleben des Staates, anderseits
mit den wichtigsten Aufgaben der Volkswirtschaftslehre vertraut
machen und insbesondere die Bedingungen erértern, unter welchen der
Mensch im Erwerbsleben giinstige Resultate zu erreichen vermoge.“
(Nach Fortbildungsgschiiler von Fiihrer Nr. 16.) Der Lehrplan der
Pariser Elementarschule stellt hiefiir folgende Anforderungen auf:

oMittelstufe (Kinder von 9—11 Jahren): Allgemeine Kenntnis
der Verwaltung des Landes. Der Biirger, seine Pflichten und Rechte.
Schulpflicht, Militérpflicht, die Steuern, das allgemeine Stimmrecht. Die
Gemeinde, der Biirgermeister, der Gemeinderat. Der Kreis, der Prifekt,
die Kreisbehdrden. Der Staat, der gesetzgebende Korper, die ausfiihrende
Gewalt, die Rechtspflege.

Oberstufe (Kinder von 11—13 Jahren): Eingehendere Kenntnis
der politischen, administrativen und richterlichen Verwaltung des
Landes. Die Verfassung, der Prisident der Republik, der Senat, die
Deputirtenkammer, das Gesetz, die allgemeine Kreis- und Kommunal-
verwaltung, die Obrigkeiten, biirgerliches und Strafrecht, die verschie-
denen Stufen des Unterrichts, das Heer. Sehr elementare Kenntnisse
des praktischen Rechts. Die biirgerliche Gesellschaft, der Schutz
der Arbeiter, das Eigentum, die Erbfolge, die gebriuchlichen Vertrige:
Kauf, Miete u. dgl. Die einfachsten Begriffe der Volkswirtschaft:
der Mensch und seine Bediirfnisse; die Gesellschaft und ihre Vorteile;
die Rohstoffe; das Kapital, die Arbeit und die Assoziation; die Giiter-
erzeugung und der Tausch; das Sparen, die Versicherungsgesellsehaften
und Genossenschaften und dergleichen. (Landbote, 6. Scpt. 1890.)

In mehreren Staaten Deutschlands, zum voraus in Hessen und
Sachsen, ist man in dieser Beziehung noch weiter gegangen und hat
neben Gesetzes- und Verfassungskunde als neue Disziplin sogar in die
Volksschule die Volkswirtschaftslehre aufgenommen, und es existiren
bereits eine Menge beziiglicher Schriften und Lehrmittel. *)

. *) Wer sich hiefiir interessirt, ziehe ,Patuschka, Volkswirtschaftliche Ergiin-
zungen zum Lehrstoff der Volksschule“, oder die im 1. und 2. Heft von Band II der
,Pidagogischen Zeit- und Streitfragen“ (Verlag von Emil Behrend in Gotha) erschie-
nenen Werke ,Gesetzeskunde in Verbindung mit Volkswirtschaftslehre als Unter-
richtsdisziplin® von L. Mittenzwey und ,Volkswirtschaft und Schule“ von Patuschka
zu Rate.
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Mit Befriediguug ist wohl allgemein die Mitteilung entgegengenommen
worden, dass sich die Tit. Spezialkommission der schweizerischen Ge-
meinniitzigen Gesellschaft fiir gewerbliche Fortbildungsschulen entschlossen
hat, die Ausarbeitung eines Lehrmittels fiir Volkswirtschaftslehre an
Hand zu nehmen, wie auch diejenige eines solchen fiir Gesellschafts- und
Staatskunde. *)

In letzter und neuester Zeit sind es nicht nur Lehrervereine, sondern
auch der Lehrerschaft ferner stehende Kreise, welche fiir die Einfiihrung
dieses Faches in die Volksschule eintreten. Der ,Verein fiir Verbreitung
der Volksbildung® z. B. hat sich eingehend mit dieser Frage beschiftigt
und sich fiir Einfiihrung dieser Disziplin in die Schule entschieden. Auch
zahlreiche grosse Schulvereine, z. B. derjenige von Rheinland und West-
phalen, von Braunschweig, die schlesische Lehrerversammlung, die ost-
preussische Lehrerversammlung, hauptséchlich aber der deutsche Lehrertag
in Frankfurt a. M. (1888) sprachen sich einstimmig fiir Einfiihrung ver-
fassungskundlicher und wirtschaftlicher Belehrungen aus.

Schon John Locke sagt in seinen ,Gedanken iiber Erziehung“:
»Der junge Mensch ist zu belehren iiber die Entstehung der Grundlage
der Gesellschaft und die daher entstehenden Pflichten.“ ,Von der sorg-
filtigen Vorbildung der =zukiinftigen Biirger auf das oOffentliche Leben
héngt die Zukunft unseres Vaterlandes ab,* sagt Bundesrat Droz. ,Die
Demokratie, wie sie bei uns geiibt wird, muss eine gebildete sein, sonst
wire sie die schlimmste der Staatsformen!“

War es nicht Friedrich der Grosse gewesen, dessen Bestrebungen
darauf gerichtet waren, dem Schulkinde insbesondere das Leben in der
staatlichen Gemeinschaft nahe zu bringen und ihm die Ausriistung fiir
ein gedeihliches Wirken innerhalb der menschlichen Gesellschaft zu geben?

Von dem Worte Daguets: ,Die Demokratie ohne Aufklirung ist eine
Geissel“ ausgehend, hat in Heft II (1892) dieser Zeitschrift ein Rechts-
kundiger die Notwendigkeit der politischen Bildung der Schweizerjugend
in iiberzeugender Weise dargetan, und im gleichen Sinne hat sich Prof.
Dr. Hunziker im Verein der schweizerischen Gewerbeschullehrer in Baden
(1891) ausgesprochen. (S. Nr. 10 der Gewerblichen Fortbildungsschule,
1891.) Wenden wir uns daher der praktischen Losung dieser Forderung
durch die Volksschule zu.

*) Das letztere, von Prof. O. Hunziker in Kiisnacht, ist als Beilage zur ,Fort-
bildungsschule“ erschienen; ebenso ein recht brauchbares, 16 Seiten umfassendes
Lehrmittel fiir Volkswirtschaftslehre von Dr. Affolter, Regierungsrat in Solothurn,
beide zu 20 Rp. im Pestalozzianum in Ziirich zu beziehen.
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II.

Die meisten Lehrer geben die Notwendigkeit des Unterrichts in
Verfassungskunde zu, aber sie finden solche Belehrungen auf der Stufe
der Primar-, ja der Sekundarschule noch verfriiht, weil den Schiilern in
solchem Alter eine eingehendere Kenntnis des praktischen Lebens und
der weitere Blick zum tiefern Erfassen dieses Unterrichtsgegenstandes
fehle. Aber wir sprechen doch auch schon auf der Stufe der Alltags-
schule von der Gesetzgebung der Griechen und Romer, wir reden von
Konsuln, Senat, Diktator, vom Rat der Alten, der Vierhundert, von
Archonten, vom Areopag, von Konig- und Kaiserreich, von Tagsatzung
und Landsgemeinde und dergleichen mehr. Alles das muss doch erklirt
werden. Das geht natiirlich nicht iiber den Horizont unserer Primar-
schiiler; aber eine einfache Besprechung iiber unsere nichsten Gemeinde-
behorden ? :

Auf den Einwand, es gehe unsern Schiilern das Verstindnis fiir
verfassungskundliche Erorterungen ab, antwortet Seminardirektor Th.
Wiget in den ,Blittern fiir erzieh. Unterricht,” p. 197 V, folgender-
massen: ,Aber wir hegen gegriindeten Zweifel, dass diesen Urteilen eine
griindliche Uberlegung dariiber, ob sich keine methodischen Mittel finden,
auch fiir Verfassungs- und Gesetzeskunde bei Kindern Interesse und
Verstindnis zu wecken, vorausgegangen sei. Wenigstens hiitte schon
die Analogie anderer Ficher darauf fiihren miissen, dass man eine und
dieselbe Disziplin sehr verschieden treiben kann, wissenschaftlich und
elementar; Botanik, Zoologie, Physik, Geschichte, Sprache werden an
der Universitit gelehrt und doch sind sie schon lingst auch eingefiihrt
in den Lehrplan unserer Volksschule. In gleichem Sinne #ussert sich
Osk. Pasche: ,In neuester Zeit hat man in vielen Schulen der Provinz
Hessen mit giinstigem Erfolge im Anschlusse an die iibrigen Unterrichts-
gegenstinde die Besprechung national-6konomischer Lehren gewagt, und
es hat sich auch hier gezeigt, dass das Verstindnis der Kinder voll-
stindig ausreicht zur eingehenden Besprechung nicht nur der biirgerlichen
und wirtschaftlichen Gemeindetugenden, sondern auch einer ganzen Reihe
von Punkten aus der Gesetzgebung; die Voraussetzung ist allerdings,
dass die Erdrterungen im engsten Anschlusse an den
Erfahrungskreis der Kinder geschehen, dass geschickt aus-
gewihlte Beispiele und eingewobene Erzdhlungen als Beweismaterial
Verwendung finden.“ In gleichem Sinne spricht sich Direktor Wiget
an einer andern Stelle (p. 198) aus, indem er sagt: ,Der allgemeine
methodische Grundsatz, dass Formen (ethische, wie sprachliche, geo-
metrische, musikalische) auf analytischem Wege d. h. auf dem Wege
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der Ablosung von einem konkreten Stoffe gelehrt werden sollen, soll
auch fiir die Einfiihrung in die Gesetzeskunde gelten. — Der politische
Unterricht soll, wie der Unterricht in der Grammatik, im engsten An-
schluss an den Sachunterricht erteilt werden.*

Vor einer irrigen Auffassung sei an dieser Stelle schon gewarnt.
Ich befiirworte ndmlich (wenigstens auf der Stufe der Primarschule) nicht
die Einfiihrung eines neuen Lehrfaches, der Verfassungskunde, son-
dern spreche mich nur aus fiir eine Vertiefung, Erweiterung und praktische
Anwendung des schon vorhandenen, gegebenen Unterrichtsstoffes in der
Weise, wie spiiter zu entwickeln sein wird. Ich méchte von ferne nicht
einem systematischen, von den andern Fidchern losgeldsten, selbstindigen
Verfassungsunterricht das Wort reden; es soll sich derselbe vielmehr in
freier, ungezwungener Weise, wo sich Gelegenheit bietet, enge an den
iibrigen Unterrichtsstoff anschliessen.

Zur Erliuterung des Gesagten erlaube ich mir, einige Beispiele an-
zufiihren, welche andeuten sollen, wie auf der Stufe der Primarschule
verfassungskundliche Belehrungen sich mit der Behandlung des iibrigen
Lehrstoffes verbinden lassen. -

An die Besprechung der Jagdtiere z. B. lassen sich leicht folgende
Fragen anschliessen:

1. Ist die Jagd auf Hasen z. B. das ganze Jahr erlaubt?

2. Auf welche Zeit ist dieselbe beschrinkt? Anfang, Schluss der
Jagdzeit! (Hinweis auf Verordnungen wie folgende. 1. Aug. 91. Ziirich.
Der Regierungsrat hat die Jagdzeit folgendermassen festgesetzt: Die
spezielle Flugjagd auf den Monat September; die Jagd auf Hirsche
beiderlei Geschlechts, sowie auf Rehgaissen ist untersagt; die Jagd auf
Rehbicke vom 1. bis 21. Oktober unter den gewdhnlichen Bedingungen
bewilligt und die allgemeine Jagd auf die Zeit vom 1. Oktober bis zum
15. November festgesetzt.)

3. War es friither auch so? (z. B. z. Z. der alten Helvetier?)

4. Warum ist denn heute im Gegensatz zu frither die Jagd wihrend
der grossten Zeit des Jahres untersagt? (Wegen Schonung des Wild-
standes, daher auch das Verbot gewisser Fangarten.) ’

5. Was wire die Folge, wenn die Jagd das ganze Jahr erlaubt
wiire ?

6. Haben das die Jdger unter sich vereinbart?

7. Wer verbietet denn die Jagd von Neujahr an bis zum Herbst?
(Ein Gesetz.)

8. Gilt das Gesetz nur fiir den Kanton Ziirich oder fiir die ganze
Schweiz ?
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9. Warum wiirde ein Gesetz, das nur in unserm Kanton Geltung
hitte, in andern Kantonen aber nicht befolgt werden miisste, nicht zum
Ziele fiihren? (Die Notwendigkeit der einheitlichen Regulirung im ganzen
Schweizerlande sehen die Schiiler bald ein.)

10. Diirfte unser Kanton beschliessen, die Jagd sei das ganze Jahr
gestattet? Warum nicht?

Durch Anreihung weiterer Beispiele dhnlicher Art in andern Unter-
richtsstunden reift den Schiilern allmilig der allgemeine Satz: Die
Kantone sind souverdin, soweit ihre Souverdnetdt nicht durch den Bund
eingeschrinkt wird.

11. Vergleichung der Gesetzes-Bestimmungen iiber die Gemsjagd!
Diese ist noch von kiirzerer Dauer. Warum? Die Gemsen wiiren ohne
schiitzende Bestimmungen bald ganz ausgerottet werden infolge Ver-
mehrung der Jidger und Vervollkommnung der Schiesswaffen.

12. Sind soleche Gesetze berechtigt? Warum? — Beifiigend kapn
der Lehrer bemerken, es sei auch infolge dieser Bundesmassregeln vom
Jahr 1875 eine erfreuliche Vermehrung des edlen Wildstandes eingetreten.

13. Wer macht denn solche Gesetze? :

Die Behorden. Vorderhand geniigt diese Antwort. Das Volk stimmt
dariiber ab; es sagt, so wollen wir's haben und nicht anders und jeder
hat sich darnach zu richten und wer ein rechter Schweizer sein will,
der hilt die Gesetze des Vaterlandes. Der Schiiler vermag die Not-
wendigkei{ der Unterordnung des Einzelnen unter das allgemeine Gesetz
leicht einzusehen. (Hinweis auf die Schulordnung, naheliegende Gemeinde-
verhiltnisse etc)

14. Kommt es aber nicht vor, dass die Gesetze etwa iibertreten
werden ?

15. Welche Folge hat Missachtung des Gesetzes? (Strafe, Busse
bei Verzeigung.) Ist dies recht? Wieder Hinweis auf die Schulordnung.
Dem Schiiler wird sofort die Notwendigkeit von Hiitern des Gesetzes
(Polizei, Statthalter, Gerichte) sowie das Verbot des Verkaufes von ein-
heimischem Wildpret wiihrend der geschlossenen Jagd einleuchten.

Solche Besprechungen an Hand konkreter Anschauungen sind nach
vorausgegangenem naturkundlichem Unterricht 11—12jihrigen Schiilern
nicht nur verstdndlich, sondern auch fiir sie #usserst interessant. Sie
lernen hiedurch die Zweckmaissigkeit und die Notwendigkeit der Gesetze,
die Notwendigkeit von Strafbestimmungen begreifen.

Durch solche und #hnliche Fragen kommen wir schliesslich zur
Abstraktion der wichtigsten Bundes- und karntonalen Gesetze iiber Jagd,
die zwar dem Schiiler meistens in etwas einfacherer, verstindlicherer Form,



als sie die offizielle Fassung enthilt, gegeben werden miissen. Selbst-
verstindlich wird der Lehrer hie und da ergénzend, erweiternd, belehrend
und aufklirend dem Schiiler entgegenkommen miissen. — In analoger
Weise konnen anschliessend an die Besprechung der Vogel gesetzliche
Bestimmungen iiber den Vogelschutz abgeleitet werden.

Bei der Behandlung des Salzes und der Steinkohle lassen sich mit
Leichtigkeit weitere Besprechungen iiber die Regalien ankniipfen.

Bei der Besprechung der Béume kann auf die beziiglichen Gesetzes-
Paragraphen aufmerksam gemacht werden, welche sich iiber Kappung
und Anries aussprechen und bestimmen, wie weit Zier-, Obst- und Wald-
biume von den nachbarlichen Grenzen entfernt gesetzt werden diirfen;
wenn wir vom Nutzen des Rindviehs reden, werden die Schiiler mit
Interesse Aufklirungen iiber Geesundheitspolizei (iiber Untersuchungen von
Milch, Fleisch, Brot ete.) entgegennehmen ; bei der Besprechung der Fische
werden wir nicht vergessen, auf die eidgendssischen und kantonalen Vor-
schriften iiber Fischerei aufmerksam zu machen; bei der Behandlung
der Metalle kommen wir auf das alleinige Recht (Monopol) des Bundes,
Geld zu pridgen, zu sprechen u. s. w.

Die Notwendigkeit und Begriindung dieser Gesetze werden die Schiiler
bei richtiger Behandlung mit Leichtigkeit einsehen.

Noch mehr Gelegenheit zu verfassungskundlicher Belehrung bietet
uns die Geschichte. An die Stelle eines Schulbuches (Eberhard) iiber
die Helvetier ,In grossen Volksversammlungen beschlossen sie, was als
Gesetz gelten sollte und entschieden iiber Krieg und Frieden“ oder an
die Gesetze Lykurgs und Solons werden wir eine Besprechung anschliessen
dariiber, wie jetzt die Gesetze zu stande kommen und wodurch sie
Giiltigkeit erlangen. Uber Krieg und Frieden entscheidet, werden wir
erginzend hinzufiigen, gegenwirtiz nicht das ganze Volk, sondern der
Bund, resp. die Bundesversammlung. Die Waffen und die Riistungen
der Ritter des Mittelalters geben Veranlassung, auf die unsrigen, iiber-
baupt auf die Ausriistung unserer Wehrménner zu sprechen, wo wir
beifiigen werden, dass dieselben im Gegensatz zu frither ihre Aus-
riistung, wie recht und billig, unentgeltlich vom Staat bekommen, wir
werden vielleicht auch noch auf die Lénge der Dienstzeit, Einteilung
des Heeres zu reden kommen. Bei der Besprechung des Iaustrechts,
wo der Starke Meister war, oder des Gerichtswesens (beim Abschnitt
»Das Lehenswesen“ III 136) wird es nahe liegen, auf die Aufgabe unserer
Gerichte einzutreten. Im Anschluss an die Rechtlosigkeit der Eidge-
nossen gegeniiber der Willkiir der Vigte kann die schiitzende Bestimmung
der kantonalen Verfassung: ,Niemand darf verhaftet werden ausser in
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den vom Gesetze bezeichneten Fillen und unter den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Formen etc.“ Art. 7 erklirt werden.

Der alte Ziirichkrieg, spiter auch der Sonderbund, wird auf die
§§ 7 und 11 der Bundesverfassung fiihren: ,Besondere Biindnisse und
Vertrige politischen Inhaltes zwischen den Kantonen sind untersagt“ und
es diirfen keine Militirkapitulationen abgeschlossen werden. (Selbst-
verstindlich werden wir den Schiilern da, wo ihnen der Wortlaut des
Gesetzes unverstindlich sein sollte, eine kurze Umschreibung desselben
geben.) Die Christenverfolgungen erinnern an den Art. 49 der Bundes-
verfassung iiber Glaubens- und Gewissensfreiheit; die Sage ,Meinrads
Raben® oder das Gedicht ,Der Glockenguss zu Breslau® oder ,Die
Sonne bringt es an den Tag“ fiithren zur Besprechung der kantonalen
und der Bundesverfassung iiber Anwendung der Todesstrafe, bei welcher
{nur nebenbei bemerkt) das unverdorbene, kindliche Gemiit mit Horror
sich gegen diese Strafe auflehnt. — Die Besprechung der Folgen der
franzdsischen Revolution fiir unsere schweizerische Verfassung wird uns
nahe legen, den Schiilern den Art. 4 der Bundesverfassung vorzufiihren,
der sagt: ,Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der
Schweiz keine Untertanenverhiltnisse, keine Vorrechte der Orte, der
Geburt, der Familien oder Personen“ oder Art. 57 ,Das Petitionsrecht
ist gewdhrleistet® oder Art. 55 iiber Pressfreiheit u. s. f.

Als weitern Ausgangspunkt fiir unsere zwanglosen, verfassungs-
kundlichen Belehrungen nehmen wir den Erfahrungskreis der Schiiler.
Natiirlich kann beim Kinde nicht von Erfahrungen als aktiver Biirger
die Rede sein; aber er kann vieles miterleben — als Zuschauer. Der
Schulknabe sieht Viter und Briider zur Urne, in die Gemeindeversamm-
lung gehen. Ererfihrt, dass Wahlen getroffen, Gesetze zur Abstimmung
gebracht werden. KEr hért und liest von den Wahlvorschligen in den
Zeitungen, er kennt die Gewihlten und den Angelegenheiten der Er-
wachsenen bringen die Kinder ja ein natiirliches Interesse entgegen.

Unterlassen es Schule und Haus, diese politischen Erlebnisse dem
Kinde zu kliren und zu befestigen, so gehen diese in der Menge ver-
worrener Tageseindriicke ohne bildende Wirkung unter. Nimmt man
sich aber die Miibe, diese Ereignisse in der Schule zu besprechen, so
bieten sie die konkretesten und anschaulichsten Ausgangspunkte fiir die
ersten Belehrungen iiber Verfassung. Der Schiiler sieht das Volk in
der Ausiibung seiner souverinen Rechte; die Namen der Gewihlten
werden ihm zu konkreten Trigern der verfassungsmissigen Gewalten,
sie werden die sinnliche Grundlage fiir die abstrakten Begriffe. — Ein
solcher Gang des biirgerlichen Unterrichts gewidhrt den doppelten Vorteil,
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dass er iiberall auf Anschauung gegriindet ist und dass er aus der
Isolirtheit, in welcher er sonst neben oder hinter dem iibrigen Unterricht
als systematischer Kursus herlduft, heraus in die engste Beziehung zu
dem iibrigen Unterricht und zum Leben tritt. So wird die Verfassungs-
kunde nicht ein neues Fach, sondern nur eine neue Seite eines nach
den Grundsiitzen der Konzentration in allen seinen Teilen zusammen-
hingenden Unterrichtsganzen.

F'reilich ist es der unberechenbare Zufall, der diese Gelegenheiten
bietet; aber, warum ihn nicht benutzen, wenn er die Zwecke der Er-
ziehung férdert? (Nach Wiget.)

Wohl gilt auch hier die Mahnung: ,Mass zu halten ist gut.* Man
wird nicht den ganzen Stoff der Verfassung durcharbeiten wollen, es
kann sich nicht um politische Ridsonnements oder darum handeln, alle
Gesetzes-Paragraphen mit Kommentaren zu versechen, sondern, wie die
angefiihrten Beispiele gezeigt haben werden, nur darum, durch geschickte
Benutzung passenden Unterrichtsstoffes, sei er der Geschichte oder der
Naturkunde entnommen, seien es Erzdhlungen aus dem religiosen Lehr-
stoff oder Erfahrungen und Beobachtungen der Schiiler aus ihrer aller-
nichsten Umgebung und Gegenwart, in anschaulich entwickelnder Weise
heute eine Bestimmung aus der Bundes-, morgen eine solche aus der
kantonalen Verfassung zu besprechen, ein andermal werden wir von den
niichsten Gemeindebehorden reden, wieder ein andermal von der Titigkeit
der Gerichte etc. Immer aber soll bei diesen zwanglosen Besprechungen
oder freien Unterhaltungen, fiir welche die Schiiler erfahrungsgemiss ein
lebhaftes Interesse zeigen, nicht vergessen werden, auf das Gemiitsleben
und das Rechtsgefihl der Schiiler einzuwirken, es soll
der Sinn fiir Recht und Gesetz geschéirft, das Pflicht-
gefiihl geweckt und das priifende Vergleichen und Urteilen
geiibt werden. Es muss dem Schiiller die Uberzeugung beigebracht
werden, dass, wie schon Solon gesagt, der Staat am gliicklichsten ist,
wo die Biirger den Obrigkeiten und diese den Gesetzen gehorchen, dass
dasjenige Land am besten gedeiht, dessen Bewohner freudig und mit
opferwilligem Gemeinsinn ihren Verpflichtungen nachkommen.

Aber auch materiell soll hiebei etwas herauskommen. Wie wir
aus der religiosen Erzihlung eine Wahrheit ableiten und diese in einem
Liedervers, Bibelspruch oder einer Sentenz dem Gedichtnis der Schiiler
zum bleibenden Eigentum iibergeben, wie wir in der Grammatik an Hand
von Beispielen Lehrsitze oder Regeln ableiten und dieselben die Schiiler
in ein eigenes Heft eintragen lassen, so sollten auch in gleicher Weise
die abgeleiteten Grundgedanken der Gesetzeskunde in kurzen Sétzen
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vom Schiiler in einem eigens hiefiir bestimmten Hefte iibersichtlich zu-
sammengestellt und geordnet werden.

Diese Zusammenstellung der durch den Gesamtstoff des Lesebuchs
verstdndlich gewordenen Verfassungsbestimmungen, gleichsam eine biirgerl.
Grammatik, bilden das Resultat einer langen Unterrichtsarbeit und
nicht etwa den Ausgangspunkt derselben.

Nach und nach im Laufe von 2—3 Jahren hat sich der Schiiler
eine ganze Reihe von Grundgedanken aus der Gesetzes- und Verfassungs-
kunde erworben, die ihm spiiter einen festen Anhalt geben und fiir das
Leben im Staat von grossem Nutzen sind. Da er dieselben selbst er-
arbeiten muss, werden sie so in Fleisch und Blut iibergehen, dass
sie sein bleibendes Eigentum sein werden.

Nach meinem Dafiirhalten kann mit diesem Unterricht, in der an-
gedeuteten Weise betrieben, schon in der vierten Klasse der Primarschule
begonnen werden. Gerade die Heimatkunde bietet vielfach Gelegenheit
und Anbhaltspunkte zu - verfassungskundlichen Belehrungen iiber einfache,
naheliegende Gemeindeverhiltnisse, Gemeindebehdrden u. dgl.

Gewiilhren wir dem Unterricht in der Verfassungskunde in ange-
deutetem Sinne Aufnahme in unsere Primarschule; schieben wir diese
wichtige Aufgabe -— die Ausbildung und Ausriistung der Biirger —
nicht einem Institute zu, das wir noch nicht allgemein besitzen; iiber
dem, was die kiinftige Schule tun soll, versiume die bestehende nicht,
was sie tun kann.

Nachdem in der Primarschule (resp. Ergénzungs- und Sekundar-
schule) in der skizzirten Weise Verfassungsunterricht erteilt und ein
Verstindnis fiir solche Fragen angebahnt und vorbereitet worden, ist es
hierauf Aufgabe der vorderhand noch freiwilligen Fortbildungsschule,
welche die Schiiler etwa vom 16. Altersjahr an aufnimmt, diesen Unter-
richt selbstindig, d. h. immerhin mit Anlehnung an die Geschichte, be-
sonders an die geschichtliche Entwicklung unserer Verfassung, weiter
zu fiihren, d. h. das frither gewonnene Material zu sichten, zu ordnen,
zu erginzen und zu vervollstindigen. Nun sind auch die Vorbedingungen
fir einen fruchtbareren Unterricht in dieser Disziplin und die Verhilt-
pisse iiberhaupt giinstiger, weil die Zoglinge bereits kiirzere oder lingere
Zeit im praktischen Leben stehen und daher einen grésseren Erfahrungs-
kreis hinter sich haben, und die notwendige geistige Reife vorausgesetzt
werden kann. Sie werden auch dem Unterrichtsstoff ein lebhafteres
Interesse entgegenbringen, wenn ihm der Primarunterricht durch zahl-
reiche, konkrete Anschauungen vorgearbeitet hat. — Aber nicht nur den
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Fortbildungsschulen, auch den Lehrplinen héherer Schulen (Gymnasien,
Seminarien ete.) wiirde dieses Unterrichtsfach wohl anstehen.

Der Zweck des Unterrichts auf der Stufe der Fortbildungsschule
wird nun sein, den Schiilern das Verstindnis der Gegenwart zu er-
schlicssen, d. h. dazu beizutragen, dass sie den Aufbau des staatlichen
Organismus verstehen, dass sie ein klares Bild der Staatseinrichtungen
des engern und weitern Vaterlandes erhalten und als Frucht hievon ihre
politischen Rechte klar zu erfassen und auszuiiben im stande sind. In
diesem Alter darf man einen Schritt weiter gehen und mehr Plan und
Ordnung in den Unterricht bringen. Da darf "der Versuch gemacht
- werden, den Unterricht systematisch zu erteilen, doch nicht etwa
in der Weise, dass man mit Definitionen von Verfassung, Souverinetit,
Neutralitidt etc. beginnt, oder Artikel nach Artikel der Verfassung be-
spricht und kommentirt. Ein solcher Unterricht, der in leeren Definitionen
aufgeht, ohne von der lebendigen Anschauung auszugehen, passt nicht
einmal fiir hohere Lehranstalten, geschweige denn fiir unsere Fortbildungs-
schulen. Durch einen solchen toten, trockenen Leitfadenunterricht wiirde
wenig erreicht, das noch vorhandene Interesse wiirde eher erstickt werden
und wire iiberhaupt dazu angetan, den Schiilern die Sache griindlich zu
verleiden. Wir werden vielmehr ausgehen von der Familie, der Gesell-
schaft (Vereinswesen) und hierauf in anschaulich-entwickelnder Weise an
den Erfahrungskreis des Zoglings an die ihm bekannten Vorstellungen
ankniipfend diesem Einsicht in die ihn zuniichst umgebenden Gemeinde-
verhiiltnisse beibringen und dann zu den entsprechenden des Bezirkes
iibergehen, um hierauf, an diese anschliessend, ihm einen Einblick in
die Gesetze und Verfassungen auf kantonalem und eidgendssischem Boden
zu bieten, und zuletzt darauf hinzuweisen, dass jeder einzelne die Auf-
gabe zu losen hat, durch gewissenhafte und treue Pflichterfiillung dem
Vaterlande Ehre zu machen.

So ist eine systematische Behandlung der Verfassungskunde aufzufassen.
Wenn einmal in diesem Sinne in der Schule allgemein der Anfang ge-
macht wire, wiirde der auch wohl nicht ohne nachhaltigen Einfluss auf
die Familie sein, wo gewiss bald einschligige Fragen in den Kreis der
Diskussion hineingezogen wiirden. Wie idyllisch klingen nicht die Worte
Gertruds in Schillers Tell: ,Wir Schwestern sassen, die Wolle spinnend
in den langen Winternichten, wenn bei dem Vater sich des Volkes
Héupter versammelten, die Pergamente lasen und des Landes Wohl
bedachten in verniinftizem Gesprich. Aufmerkend hort’ ich da manch
kluges Wort und still im Herzen hab’ ich mirs bewahrt.“ Ein #cht
pidagogischer Gedanke liegt auch dem glarnerischen Brauch zu Grunde,
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den Knaben an der Landsgemeinde eine Bank zu reserviren, damit ihre
Aufmerksamkeit friithe schon auf das 6ffentliche Leben gerichtet werde
und damit sie die Formen der Verfassung aus eigener Anschauung
kennen lernen, auch wenn sie ihren Geist noch nicht ganz erfassen.

Am Schluss meiner Auseinandersetzungen angelangt, erlaube ich
mir nur noch ein kurzes Wort. Wir leben in einer Zeit, da die Meinungen
iiber unser staatliches Leben (wie auch iiber unsere sozialen Zustinde)
weit auseinandergehen. Die immer hiufiger zutage tretenden Bestrebungen,
an dem Staatsleben, das durch stetige Entwicklung geworden und nur
auf dem Wege stetiger Entwicklung vollkommen zu gestalten ist, ge-
waltsam zu riitteln, deuten auf eine Wandlung der Verhiltnisse hin, der
viele mit Bangen fiir die Zukunft entgegenschauen. Gerade darum muss
es in der Aufgabe aller, die es mit dem Staate gut meinen, liegen, die
Gegensitze zu mildern, den Gemeinsinn zu férdern und die Liebe fiir
die gemeinsame Wohlfahrt, fiir das gemeinsame Vaterland pflegen zu
helfen. Auch die Lehrerschaft wird es fiir ihre Pflicht erachten, alles
zu tun, dem Volke in den Tagen des Schwankens einen Halt zu geben.
In der allgemeinen Einfiihrung der Gesetzes- und Verfassungskunde sowie
der Volkswirtschaftslehre in unsere Schulen haben wir ein Mittel, das
den nationalen Frieden zu fordern vermag, nicht dass dieselbe ein Uni-
versalmittel sei, welches allein im stande wire, die eingangs geriigten
Missstinde zu heben. _

Aber etwas konnen wir Lehrer doch zur Liosung beizutragen suchen.
Legen wir Samenkorner in die Herzen der angehenden Staatsbiirger mit
der stillen Hoffnung, dass diese in spitern Zeiten aufgehen, blihen und
Friichte zeitigen. Bilden wir unsere jungen Leute zu guten Staatsbiirgern
heran, dass sie bestindig eingedenk seien der Worte: ,Ans Vaterland,
ans teure, schliess dich an!“ Dass sie stets hochhalten das Panier mit
der Losung: Dem Vaterland, der Freiheit, dem Fortschritt!



	Über Unterricht in Gesetzes- und Verfassungskunde auf der Stufe der Volksschule

